
23.5.2003   Seite 1/5 

    

S T A T U T E NS T A T U T E NS T A T U T E NS T A T U T E N    
 

des Vereins Institut für Interne Revision Österreich – IIA Austria 
 
 
§ 1   - Name, Sitz, Tätigkeitsbereich 
 
1. Der Verein führt den Namen Institut für Interne 

Revision Österreich - IIA Austria. 
 
2. Er hat seinen Sitz in Wien und erstreckt seine Tä-

tigkeit auf ganz Österreich. 
 
 

§ 2   - Zweck 
 
1. Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn 

gerichtet ist, ist gemeinnützig und unpolitisch; er 
bezweckt die Förderung und Entwicklung der Inter-
nen Revision in Österreich durch 

 
a) Erarbeitung von Revisionsgrundsätzen und 

-methoden und deren laufende Anpassung 
an die betriebswirtschaftlichen, organisato-
rischen und technischen Entwicklungen 

 
b) wissenschaftliche und praktische Weiter-

bildung von Mitarbeitern der Internen Re-
vision 

 
c) Information über die Interne Revision 

 
d) Intensivierung der Zusammenarbeit zwi-

schen Wissenschaft und Praxis der Inter-
nen Revision 

 
e) Förderungen von wissenschaftlichen und 

anderen fachorientierten Arbeiten auf dem 
Gebiet der Internen Revision 

 
f) Anbahnung und Aufrechterhaltung von 

Beziehungen  
 

− zu ähnlichen Institutionen des Auslan-
des 

 
− zu für die Interne Revision relevanten 

Berufsgruppen 
 
 
 

2. Diese Aufgaben werden erfüllt durch 
 

a) Bildung von Arbeitskreisen, Fachausschüs-
sen und Beiräten 

 
b) Veranstaltung von Erfahrungsaustausch-

treffen, Seminaren, Kursen, Vorträgen und 
Tagungen 

 
c) Veröffentlichung und Herausgabe von In-

formationen und Schriften 
 

d) Erstellung und Pflege einer Fachbibliogra-
phie 

 
3. Die zur Kostendeckung erforderlichen Mittel sollen 

aufgebracht werden durch 
 

a) Mitgliedsbeiträge 
 
b) Kostenbeiträge für fachliche Veranstaltun-

gen 
 
c) sonstige Einnahmen 

 
 

§ 3   - Mitgliedschaft 
 
Mitglieder können nur solche Unternehmen, Organisa-
tionen und natürliche Personen sein, die bereit sind, die 
Ziele des Vereins zu unterstützen und von denen auf 
Grund ihres Geschäftsfeldes bzw. ihrer Ausbildung und 
beruflichen Tätigkeit eine Mitarbeit im Sinne dieser 
Ziele erwartet werden kann. 
 
1. Arten von Mitgliedern 
 

a) Firmenmitglieder  (Unternehmen und Organi-
sationen, sowohl Kapital- als auch Personen-
gesellschaften). 

b) Anschlussmitglieder (natürliche Personen, 
die in Unternehmen oder Organisationen be-
schäftigt sind, die bereits Firmenmitglieder 
sind). 

 

c) Einzelmitglieder 
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• natürliche Personen, die Interesse an der 
Revision haben (und nicht in der Revision 
oder verwandter Bereiche tätig sind) 

• Personen, die nicht mehr aktiv im Berufs-
leben stehen, Studenten oder wissen-
schaftlich tätige Personen 

• Certified Internal Auditors (CIA), sofern 
sie nicht durch eine vorher genannte Ka-
tegorie erfasst werden. 

d) Ehrenmitglieder 

 
2. Aufnahme als Mitglied 

 
Der Antrag auf Aufnahme als Mitglied ist schrift-
lich an den Vorstand des Vereins zu richten. Über 
die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Mit-
gliedschaft beginnt mit der schriftlichen Mitteilung 
der Aufnahme. 

 
3. Ernennung von Ehrenmitgliedern 

 
Ehrenmitglieder werden auf Antrag des Vorstandes 
von der Mitgliederversammlung ernannt. 

 
4. Erlöschen der Mitgliedschaft 
 

− Austritt 
 
Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich min-
destens drei Monate vor dem Ende des Kalen-
derjahres zu erklären und kann nur zum Ende 
eines Kalenderjahres erfolgen. 

 
− Ausschluss 

 
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann auf 
Beschluß des Vorstandes erfolgen, wenn es trotz 
dreimaliger Mahnung zwei Jahre hindurch die 
Mitgliedsbeiträge nicht entrichtet oder die Ziele 
des Vereins nicht mehr unterstützt oder ihnen 
zuwider handelt. Der Vorstand hat den 
Ausschluß gegenüber dem Mitglied zu begrün-
den. Der Ausgeschlossene hat ein Berufungs-
recht an die Mitgliederversammlung. 

 
− Tod, Beendigung der Rechtspersönlichkeit einer 

juristischen Person oder Auflösung eines Unter-
nehmens oder einer Institution gemäß Abs. 1, lit. 
a. 

 
 
 
 

§ 4   - Rechte und Pflichten der Mit- 
 glieder 

 
1. Die Mitglieder haben das Recht, die Einrichtungen 

und Dienste des Vereins in Anspruch zu nehmen, 
sowie an einschlägigen Fachveranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen. 

 
2. Jedes Mitglied hat bei Abstimmungen in der Mit-

gliederversammlung eine Stimme. Schriftliche 
Vollmachtserteilung an ein anderes Mitglied ist zu-
lässig. 

 
3. Die Mitglieder leisten einen Mitgliedsbeitrag. Seine 

Höhe wird von der Mitgliederversammlung be-
stimmt. Der Mitgliedsbeitrag ist beim Eintritt und 
dann im 1. Quartal jedes Kalenderjahres fällig. Eh-
renmitglieder sind von der Entrichtung eines Mit-
gliedsbeitrages befreit. Im Falle eines Ein- oder 
Austrittes während des Kalenderjahres ist der volle 
Jahresbeitrag zu leisten. 

 
4. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Aufgaben und 

Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der 
Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie 
haben die Statuten und Beschlüsse der Vereinsor-
gane zu beachten und sind zur pünktlichen Zahlung 
der Mitgliedsbeiträge in der von der Mitgliederver-
sammlung beschlossenen Höhe verpflichtet. 

 
 

§ 5   - Organe 
 

Organe des Vereins sind: 
 
1.   Mitgliederversammlung 
2.   Vorstand 
3.   Vorsitzender 
4.   Rechnungsprüfer 
5.   Schiedsgericht 

 
 

§ 6   - Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des 
Vereins und tritt mindestens einmal jährlich im ers-
ten Halbjahr zusammen. 

 
2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind 

nach Beschluß des Vorstandes oder nach schriftli-
chem Antrag von mindestens 1/5 der Mitglieder in-
nerhalb von 4 Wochen abzuhalten. 

 
 
3. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter 

Angabe der Tagesordnung und des Einberufungs-
grundes spätestens 14 Tage vor dem Sitzungstermin 
schriftlich einzuberufen. 
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4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzen-

den oder einem Stellvertreter geleitet.  
 
5. Firmenmitglieder werden in der Mitgliederver-

sammlung durch den für die Interne Revision an lei-
tender Stelle Verantwortlichen vertreten. 

 
6. Der Mitgliederversammlung obliegt die 
 

a) Wahl der Mitglieder des Vorstandes nach  
§ 7 der Statuten (Wahlordnung) 

 
b) Wahl der Rechnungsprüfer nach § 7 der 

Statuten (Wahlordnung) 
 

c) Entgegennahme des Rechenschaftsberich-
tes und des Rechnungsabschlusses 

 
d) Entlastung des Vorstandes 

 
e) Festsetzung der Beitrittsgebühren und Mit-

gliedsbeiträge 
 

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 

g) Statutenänderungen 
 

h) Entscheidungen über andere Anträge des 
Vorstandes oder der Mitglieder 

 
i) freiwillige Auflösung des Vereins 

 
7. Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, 

wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder vertreten 
ist. Wird diese Zahl nicht erreicht, findet die Mit-
gliederversammlung 15 Minuten später statt und es 
besteht bei gleicher Tagesordnung keine Beschrän-
kung hinsichtlich der Beschlußfähigkeit. 

 
8. Die Mitgliederversammlung beschließt über die 

jeweils zur Abstimmung gelangenden Angelegen-
heiten mit einfacher Mehrheit. 

 
9. Über Statutenänderungen kann die Mitgliederver-

sammlung nur entscheiden, wenn zugleich mit der 
Bekanntgabe der Tagesordnung der Wortlaut der 
beabsichtigten Statutenänderung den Mitgliedern 
zur Kenntnis gebracht worden ist. 
 
 
 
 

§ 7   - Wahlordnung für den Vorstand und  
 die Rechnungsprüfer 

 

1. Wahlberechtigt sowie wählbar ist jedes Mitglied, 
bei Firmenmitgliedern gem. § 3 lit. 1 sublit. a) der 
Revisionsleiter bzw. der jeweils vom Unternehmen 
nominierte Vertreter. 

 
2. Die Wahl von Vorstandsmitgliedern und Rech-

nungsprüfern ist mit der Einladung zur Mitglieder-
versammlung kundzumachen. Der Vorstand hat da-
zu einen Wahlvorschlag einzubringen. 

 
3. Zusätzliche Wahlvorschläge können bis eine Woche 

vor der Mitgliederversammlung von jedem Wahlbe-
rechtigten dem Vorstand schriftlich übermittelt 
werden. 

 
4. Die Wahl ist unter Vorsitz eines Wahlleiters durch-

zuführen, der von der Mitgliederversammlung ge-
wählt wird. Der Wahlleiter bestimmt aus den anwe-
senden Mitgliedern zwei Wahlhelfer. Weder Wahl-
leiter noch Wahlhelfer dürfen Mitglieder des Vor-
standes sein, noch in einem Wahlvorschlag auf-
scheinen. 

 
5. Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist den 

Wahlberechtigten ein Stimmzettel mit allen vorge-
schlagenen Kandidaten auszufolgen. 

 
6. Die Anzahl der Wahlberechtigten ist vor Beginn der 

Wahl vom Wahlleiter festzustellen. Für die Wahl in 
den Vorstand und für die Wahl der Rechnungsprü-
fer ist ein eigener Tagesordnungspunkt vorzusehen 
und bei der Durchführung selbst durch geeignete 
Vorgangsweise das persönliche Wahlgeheimnis zu 
sichern. 

 
7. Auf dem Stimmzettel sind die gewählten Kandida-

ten anzukreuzen. Stimmzettel, auf denen mehr Na-
men angekreuzt sind als Vorstandsmitglieder oder 
Rechnungsprüfer zu wählen sind, sind ungültig. 

 
8. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen sind als 

Vorstandsmitglieder oder als Rechnungsprüfer ge-
wählt. 
 
 

§ 8   - Vorstand 
 
1. Der Vorstand nimmt die leitungsmäßigen Aufgaben 

des Vereins wahr und ist für die Planung und Ges-
taltung des fachlichen Programmes des Vereins ver-
antwortlich. 

 
2. Der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern, die 

ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausüben. Die Funkti-
onsperiode dauert drei Jahre. 

 
3. Die Mitglieder des Vorstandes wählen aus ihrer 

Mitte den Vorsitzenden und zwei Stellvertreter, 
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weiters einen Kassier und einen Stellvertreter sowie 
einen Schriftführer und einen Stellvertreter. Bei der 
Wahl des Vorsitzenden führt das an Lebensjahren 
älteste Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

 
4. Abstimmungen im Vorstand erfolgen mit einfacher 

Mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 

 
5. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn von seinen 

sieben Mitgliedern mindestens vier anwesend sind. 
 
6. Der Vorstand ist vom Vorsitzenden nach dessen 

Entschluß oder auf Verlangen von drei Vorstands-
mitgliedern einzuberufen. 

 
7. Nach Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes kann 

ein Vereinsmitglied bis zur nächstfolgenden Mit-
gliederversammlung vom Vorstand kooptiert wer-
den. 

 
8. Dem Vorstand obliegt die 
 

a) Ausführung der Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung 

 
b) Durchführung des fachlichen Ar-

beitsprogrammes  
 
c) Erstellung des Jahresvoranschlages sowie 

Abfassung des Rechenschaftsberichtes und 
des Rechnungsabschlusses 

 
d) Vorbereitung der Mitgliederversammlung 
 
e) Einberufung der ordentlichen und außeror-

dentlichen Mitgliederversammlungen 
 
f) Verwaltung des Vereinsvermögens 
 
g) Aufnahme, Ausschluß und Streichung von 

Vereinsmitgliedern 
 
h) Bestellung eines Sekretariates zur organi-

satorischen und administrativen Abwick-
lung des Vereinsgeschehens nach den Be-
schlüssen und Weisungen des Vorstandes. 

 
 
 
 

§ 9   - Obliegenheiten einzelner Vor- 
 standsmitglieder 
 
1. Der Vorsitzende vertritt den Verein nach außen 

und führt den Vorsitz in allen Gremien des Vereins. 
Er ist bei Gefahr in Verzug berechtigt und ver-

pflichtet, auch in Angelegenheiten, die in den Wir-
kungsbereich der Mitgliederversammlung oder des 
Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung 
selbständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen 
jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das 
zuständige Vereinsorgan in kürzestmöglicher Frist. 

 
2. Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgeba-

rung des Vereins verantwortlich. 
 
3. Der Schriftführer  ist für die Protokollierung aller 

Beschlüsse der Vereinsorgane verantwortlich. 
 
4. Schriftliche Ausfertigungen, Verfügungen und Be-

kanntmachungen des Vereines, insbesondere den 
Verein verpflichtende Urkunden, sind vom Vorsit-
zenden und vom Schriftführer, sofern sie jedoch 
Geldangelegenheiten betreffen, vom Vorsitzenden 
und vom Kassier gemeinsam zu unterfertigen. 

 
5. Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des 

Vorsitzenden, des Schriftführers und des Kassiers 
ihre Stellvertreter.  

 
 

§ 10   - Rechnungsprüfer 
 
1. Durch die Mitgliederversammlung sind 2 Rech-

nungsprüfer zu wählen. Ihre Funktionsperiode 
dauert drei Jahre.  

 
2. Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres überprüfen 

die Rechnungsprüfer die Ordnungsmäßigkeit der 
Bücher, Belege und Rechnungslegung. Die Rech-
nungsprüfer erstellen für den Vorstand einen 
schriftlichen Prüfungsbericht und berichten der 
nächstfolgenden Mitgliederversammlung über das 
Prüfungsergebnis. 

 
 

§ 11   - Schiedsgericht 
 
1. In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden 

Streitigkeiten entscheidet ein Schiedsgericht. 
 
 
 
2. Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf Vereinsmit-

gliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass 
jeder Streitteil innerhalb von 14 Tagen dem Vor-
stand zwei Mitglieder als Schiedsrichter namhaft 
macht. Diese wählen mit Stimmenmehrheit ein wei-
teres Mitglied als Vorsitzenden des Schiedsgerich-
tes. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den 
Vorgeschlagenen das Los. 
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3. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen bei 
Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wis-
sen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind end-
gültig. 

 
 

§ 12   - Auflösung des Vereins 
 
1. Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in 

einer zu diesem Zweck einberufenen außerordent-
lichen Mitgliederversammlung und nur mit Zwei-
drittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
beschlossen werden. 

 

2. Diese Mitgliederversammlung hat auch - soferne 
Vereinsvermögen vorhanden ist - über die Liquida-
tion zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Li-
quidator zu berufen und Beschluß darüber zu fas-
sen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven 
verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. 
Das verbleibende Vereinsvermögen ist auf jeden 
Fall für anerkannte gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden. Gibt es eine oder mehrere anerkannte Or-
ganisationen, die gleiche oder ähnliche Zwecke 
wie der Verein verfolgen, so ist diesen das verblei-
bende Vermögen zu übertragen. Andernfalls ist das 
verbleibende Vereinsvermögen an anerkannte ge-
meinnützige Organisationen für ausschließlich hu-
manitäre Zwecke zu übertragen. 

 
 
 


